
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1996/9/25 ABGB § 1029
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1996

Norm

ABGB §1029 Übs

Rechtssatz

Übersicht der Entscheidungen zu § 1029 ABGB

A Umfang einer Vollmacht

1)

Allgemeines, Einzelfälle

2)

Hausverwaltungsvollmacht

B Vertrauen auf den äußeren Tatbestand

1)

Allgemeine Grundsätze

2)

Äußerer Tatbestand bei jur. Personen des öffentl.

Rechts

3)

Äußerer Tatbestand bei sonstigen jur. Personen und Gesellschaften

4)

Einzelfälle

C Schlüsselgewalt nunmehr § 96 ABGB

D Blankett (-unterzeichnung, -ausfüllung etc)
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